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Auf Grund des Ergebnisses dieser Beschau ergeht nadrstehender

Spructr

Der Bürgermeister als Baubehörde I. Instanz stellt gemäß S 111 NÖ. Bauordnung fest, daß das Vorhaben
bewilligungsmäßig ausgeführt worden ist, und erteilt daher die

B enützungsb ewilligung

Die geringfügigen, in der Niedersdrrift angeführten Abweictrungen werden nadrträglidr genehmigtr). Die Be-
willigung wird an die auflösende Bedingung geknüpft, daß die in der Niedersdrrift angeführten Mängel beho-
ben werdenr) - und die aufgezeigten Maßnahmen durchgeführt werdenr), und zwar bis längstens
.. .....59-.'.$sls.,.. .1.9.7.7...........:....,,..:............,.. ........ ........2).

Das Protokoll über die Endbeschau liegt in Absehrift bei und bild'et eiaen wesenttichen Bestandteil dieses
Besdreid,es', Die Baulictrkeitl) --Jtrl6TtEEffiffie$ darf nunmehr zum widmungsgemäßen Zweck< in Verwenduirg
genommen wefden,

U. n Betrag von S acht Tagen nactr Rechtskraft dieses Bescheides
mit beiliegend hlscheinJr) zu entridrten

Best.:Nr. N 153/2? BeaützringsbCwilligunC' ', ,
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Gemeindenverlag'Hans Fellerer, l0?i wier#ariahilfer Straße 103



Begründung

zu I.: Auf Grund des Ergebnisses der Endbeschau war die spructrgemäße Feststellung zu treffen. Da Bedenken
aus gesundheits-, feuer- und baupolizeilidren Gründen nidrt bestehen, konnten die Abweichungen unter den
angeführten Bedingungent) - und Auflagenl) genehmigt werden.

zu II.: Die Verfahrenskosten wurden wie folgt errecbaet:

Verwaltulgsabgabe gemäß Tarifpost 34 der Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung

in der Höhe von S
'150r-

und der Verhandlungsdauer von

in der Höhe von s l.{:]9-r.=.,

Kommissionsgebühren auf Grund der Teilnahme von -4.. .4'*,"organ(en)
'!..... n"ft"tr Stunden gemäß der Gemeindekommissionsgebührenverordnung

Barauslagen, weldre gemäß S ?6 AVG. 1950 zu ersetzen sind, für

in der Höhe von S

Re ctrtsmittelb elehrung

Gegen diesen Besdreid kann binnen zwei Wodren ab Zustellung sdrriftlidr oder telegrafisdr beim Stadtamtr) -
Gemeindeamtr) Berufung bingebradrt werden, weldre einen begrüLndeten Aatrag zu enthalten hat.

r) Nidrtzutreffendes streidren !

r) Entspredrenden Termin zutreffendenfalls einsetzenl


